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RS OGH 1974/9/18 1Ob148/74
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.09.1974

Norm

ZPO §529 A

ZPO §529 B2

Rechtssatz

Gegenstand einer Nichtigkeitsklage können nur Fehler des Gerichtes sein, zu denen auch solche eines Organes zählen,

das in Vollziehung einer gerichtlichen Anordnung handelte, die zeitlich vor der bekämpften Entscheidung im Vorprozeß

liegen.
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